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Zitat von Seph

Nein, das bedeutet schlicht und einfach, dass die Mindestruhezeitregelungen des
ArbZG für die AG-Seite bindend sind und auch ein wie auch immer geartetes
"Unternehmensrecht" das nicht so einfach aushebelt. Dort können im Übrigen gerade
keine weiteren Regelungen bezüglich der Ruhezeiten nachgelesen werden. Du kannst
aber gerne den Gegenbeweis antreten, in dem du entsprechende gesetzliche
Regelungen, die dem ArbZG widersprechen, hier zitierst.

Randbemerkung: Du hattest selbst auf die Lehrkräfte im Angestelltenverhältnis
abgestellt, nur für diese gelten überhaupt die von dir zitierten arbeitsrechtlichen
Regelungen. Und diese wiederum sind - zumindestens im öffentlichen Dienst - alle
tarifvertraglich angestellt.

Die Quelle habe ich bereit angegeben. Dort können Sie eine zulässige Interpretation nachlesen.

Falls Sie dieser Interpretation nicht glauben, dann fahren Sie doch einfach mal bei mehrtägigen
Klassenfahrten nach Hause. Falls dann etwas passiert, können Sie gerne den Richter von ihrer
Aussage überzeugen.

Zur Randbemerkung: Ich habe nochmal meine Kommentare durchgesehen. Dort habe ich
lesidlich vom Arbeitsrecht gesprochen. Durch Ihre Einführung des Tarifvertrages haben Sie ein
Spezialfall eingeführt und die allgemeinen Aussagen auf eine kleinere Gruppe eingeschränkt.

Meine Meinung und die zugehörige Quelle habe ich zu dem Thema angegeben. Ich damit
erstmal raus.
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